
 
Berichtsantrag  
der Abg. Gremmels, Görig, Fuhrmann und Lotz (SPD) 
und Fraktion 
betreffend Neuordnung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallrechts 
 
 
 
Der vorgelegte Referentenentwurf des Bundesumweltministeriums zur ge-
planten Neuordnung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrWG) 
stößt in den kommunalen Gebietskörperschaften auf große Ablehnung. Zahl-
reiche Gemeindevertretungen, Stadtverordnetenversammlungen und Kreista-
ge haben sich inzwischen mit Resolutionen auch an das Land Hessen ge-
wandt, um die kommunalfeindliche Abfallpolitik zu verhindern. 
 
Die Landesregierung wird ersucht, im Ausschuss für Umwelt, Energie, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz zu folgendem Gegenstand zu berich-
ten: 
 
1. Wie bewertet die Hessische Landesregierung die geplante Neuord-

nung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallrechts des Bundes, die auf-
grund der Umsetzung der Europäischen Abfallrahmenrichtlinie in 
deutsches Recht notwendig ist? 

 
2. Wie will die Landesregierung sicherstellen, dass die langfristigen 

Investitionen der Kommunen in ihre Entsorgungsinfrastruktur nicht 
dadurch entwertet werden bzw. zu höheren Abfallgebühren führen, 
dass den Kommunen Abfallströme entzogen werden, für die sie bis-
her verantwortlich waren und für die die Entsorgungsanlagen bei ih-
rer Errichtung ausgelegt wurden? 

 
3. Wie bewertet die Hessische Landesregierung folgende im Referenten-

entwurf vorgesehenen Neuerungen: 
 a) Einführung einer flächendeckenden getrennten Sammlung von 

Bioabfällen? 
 b) Einführung einer verpflichtenden Wertstofftonne? 
 
4. a) Wie bewertet die Landesregierung die Tatsache, dass bei privat-

rechtlicher Abfallentsorgung von Gewerbeabfällen Abfälle mit 
dem Vorwand der Verwertung aus der öffentlich-rechtlichen Ent-
sorgung ausgeschleust werden, um dann in nicht ausgelasteten 
Entsorgungsanlagen kostengünstiger beseitigt zu werden? 

 b) Hält es die Landesregierung angesichts der indirekt von den Ge-
bührenzahlern getragenen Gewinne der Privatverwerter von Ge-
werbeabfällen für richtig, dass die öffentlich-rechtlichen Entsor-
gungsträger trotzdem verpflichtet sind, auch für diese Abfälle Ka-
pazitäten vorzuhalten bzw. zu schaffen, und Betriebe, die ihre Ab-
fälle privaten Entsorgern überlassen, nicht von der teureren 
Schadstoffsammlung ausschließen können? 

 
5. Ist der Referentenentwurf aus Sicht der Landesregierung mit dem 

Urteil des Bundesverwaltungsgericht vom 18. Juni 2009 zur Altpa-
pierentsorgung vereinbar, in dem klagestellt wird, dass Abfall, der in 
privaten Haushalten anfällt, grundsätzlich den öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträgern zu überlassen ist? 
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6. Hält die Hessische Landesregierung die Befürchtung für begründet, 
dass ein unkontrollierter Wettbewerb um Wertstoffe aus Privathaus-
halten den öffentlichen Straßenraum mit uneinheitlichen Sammelbe-
hältern beeinträchtigt und die Anwohner mit zusätzlichen Abholfahr-
ten belastet und somit Wohngebiete zu Wettkampfarenen privater 
Entsorgungsunternehmen werden könnten? 

 
7. a) Wie viele Stellungnahmen bzw. Resolutionen welcher Gebietskör-

perschaften bzw. Verbände sind bei der Hessischen Landesregie-
rung zum Entwurf des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes 
des Bundes eingegangen? 

 b) Welche gemeinsame Zielrichtung beinhalten die eingegangen 
Stellungnahmen bzw. Resolutionen? 

 c) Wie will die Landesregierung diese aufgreifen? 
 
8. a) Wie stellt die Hessische Landesregierung sicher, dass bei der 

Novellierung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallrechts die be-
rechtigten Interessen der hessischen Kommunen berücksichtigt 
werden? 

 b) Gibt es Überlegungen, ggf. eine entsprechende Bundesratsinitiati-
ve auf den Weg zu bringen? 

 c) Wie sehen die Vorabstimmungen mit anderen Bundesländern dazu 
aus? 

 
9. a) Welche hessischen Rechtsvorschriften müssten nach Inkrafttreten 

des KrWG geändert bzw. angepasst werden? 
 b) Bis wann? 
 c) Gibt es dabei einen Gestaltungsspielraum des Landes? 
 
Wiesbaden, 15. Februar 2011 
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